
Kaderrichtlinien des Pferdesportverband Nordbaden e.V. 
zur Bildung und Aufnahme in den Regionalkader/erweiterten 
Regionalkader 
 
- Pony- 
 
 

-Jeweils maximal 10 Kadermitglieder in Dressur, Springen und Vielseitigkeit bis maximal 16 Jahren. 

Zusätzlich können bis zu 4 Ponyreiter unter 15 Jahren in den erweiterten Regionalkader mit 

aufgenommen werden. 

 

-Zur Aufnahme in den Regionalkader sind Junioren bis 16 Jahre berechtigt, die das DRA III (Großes 

Reitabzeichen) haben. Sie sind bei der FN registriert und haben wenigstens LK 5 bzw. V6. 

Mitglieder müssen, um in den Regionalkader aufgenommen bzw. verbleiben zu können, mindestens 1 

A Sieg  oder L-Platzierungen (Dressur und Springen) / mind.  in Kl. E (Vielseitigkeit) platziert 

gewesen sein. Für den Nachweis ist im Zweifelsfall der Reiter verantwortlich. 

 

-In den erweiterten Regionalkader können Junioren bis 15 Jahre für 1 Jahr aufgenommen werden, die, 

die erforderlichen Erfolge nicht nachweisen können , aber eine gute Perspektive aufweisen. Sie 

müssen mindestens das DRA IV (Kleines Reitabzeichen) haben und  Erfolge in der Kl. E (LPO/WBO) 

in der jeweiligen Disziplin nachweisen können. Die Registrierung bei der FN für die LK 6 muss im 

laufenden Jahr erfolgen.  

 

-Kadermitglieder, die in den Landes-oder Bundeskader berufen werden , können nicht im 

Regionalkader verbleiben. 

 

-Die Kadermitglieder werden vom Ponybeauftragten bzw. den Regionaltrainern dem 

Geschäftsführenden Vorstand vorgeschlagen und mit dessen Zustimmung in den Kader berufen und 

bei der Mitgliederversammlung des Pferdesportverbandes Nordbaden vorgestellt bzw. verabschiedet. 

 

- Trainingsumfang: 2  Lehrgänge und 4-6 Trainingstage im Jahr für die Kadermitglieder, ca. zwei 

Pflichtstarts auf vom Ponybeauftragten in Abstimmung mit dem betreffenden Regionaltrainer 

vorgegebenen Turnieren. 

 

-Um Mitglied im Regionalkader bzw. erweiterten Regionalkader zu sein bzw. zu bleiben, besteht 

Teilnahmepflicht an den Lehrgängen und den vorgeschlagenen Turnieren. 

Die Termine sind frühzeitig auf der Homepage des Pferdesportverbandes Nordbaden zu 

veröffentlichen und den Reitern ggf. per email mitzuteilen. 

 

-Rang, Titel und Funktion der Ausbilder oder der Eltern dürfen keine Rolle bei der Berufung in den 

Kader spielen, es muss einzig und allein die Leistung zählen. 

 

-Unkameradschaftliches Verhalten den anderen Kadermitgliedern gegenüber sowie ungebührliches 

Benehmen gegenüber den Ausbildern oder unentschuldigtes Fehlen bei Pflichtterminen führt zum 

Ausschluss aus dem Kader. 

 

-Die Bildung der Regionalkader erfolgt nach Turnierabschluss vor Beginn der Winterarbeit. Bei 

außergewöhnlicher Leistung der Jugendlichen ist eine Berufung in den Kader auch im laufenden Jahr 

möglich. 

 

-Nachweise über Erfolge müssen bis Ende Oktober des laufenden Jahres an die Geschäftsstelle 

gemeldet werden. 


